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mentlich auf die genügende Beaufsichtigung der Kinder zu
richten.

Der LSntKl. L«t«dr«t.
I . « -

IiWnenwlnr»
6 * «

A » die Polizeibehörden.
Wie meisten Waldbrände kommen erfahrungsgemäß im

Frühjahre vor, wo noch wenig junges Gras in den Forsten
vorhanden ist. Zur Warnung por Uebertretungen veröfsent-
ttche ich daher nachstehend wiederholt die den Schutz des Wal¬
de« vor Bränden bezweckenden Strafbestimmungen und er¬
suche die Herren Bürgermeister , bei Waldbränden sofort den
Forstschutzbeamten und den Verwaltungsbeamten durch be¬
sondere Boten zu benachrichtigen , sowie die Feldhüter und
Pvlizetdiener strengstens anzuweifen , auf das Anzündrn von
Feuern in feuergefährlicher Stütze des Waldes ihr besonderes
Augenmerk zu richten , unnachsichilich Fälle zur Anzeige zu
bringen und dir Feldhüter insbesondere auch darüber aufzu-
klären , daß «in auf ISO Schritte und mehr vom Walde ent¬
ferntes Feuer durch Fortlausen an Rainen und Hecken dem
Walde gefährlich werden kann . Selbst wenn eine solche Ver¬
bindung durch GraS und Hecken sehlt, kann durch Uebcrwehen
von Funken aus weitere Entfernung ein Feuer von dem Felde
au« sich in den Wald verbreiten.

Die Herren Lehrer werden gebeten, die Schüler auf die
Pef »hr leichtfertigen Umganges mit Feuer aufmerksant zu
»lochen und ihnen das Anzünden von Hecken und Grasflächen
bei Strafe zu untersagen . Dabei wird auch darauf hinzu¬
weifen sein, daß durch das verbrennen aller Hecken und Sträu-
cher auf dem Felde unseren nützlichen Vögeln die Brutstätten
und Zufluchtsorte vor dem Raubwild genommen werden.

«an » besonders verweise ich auf die ebenfalls abgedruckte
Poltzeiverordnung vom S. Juni 1883, das Alleinlajfen von
Kindern unter zehn Jahren betreffend , sowie  auf den 8 5 des

8 808 des RetchS - Str . - Gesetz - Buches.
Wegen Brandstiftung wird mit Zuchthaus bi« zu zehn

Jahren bestraft , wer vorsätzlich Gebäude , Schiffe , Hütten , Berg¬
werke. Magazine , Warenvorräte , welche auf dazu bestimmten
öffentlichen Plätzen lagern , Vorräte von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen oder von Bau - oder Brennmaterialien , Früchte
auf dem Felde , Waldungen  oder Torfmoor in Brand
setzt, wenn diese Gegenstände entweder fremdes Eigentum sind,
oder zwar dem Brandstifter eigentümlich gehören, jedoch ihrer
Beschaffenheit der Lage nach geeignet sind, das Feuer einer
der im § 306 Nr . 1 dis 3 bezeichneten Räumlichkeiten oder
einem der vorstehend bezeichneten fremden Gegenstände mit¬
zuteilen.

Sind mildernde Umstände Vorhunden, so tritt Gesängn ^ »
strafe nickt unter sechs Monaten ein.

» » »

§ 368 Abs.  6 des  R . - S t r . - Gef . - B.
Mit Geldstrafe bis zu sechzig Mark oder mit Haft bi»

zu vierzehn Tagen wird bestraft , locr an gefährlichen Stellen
in Wäldern  oder Heiden oder in gefährlicher Nähe von
Gebäuden oder feuerfangenden Sachen Feuer anzündet.

* » *

§ 22 des Feld - und Fvrstpolizei - Gef.
Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder

mit Haft wird bestraft , wer, abgesehen von den Fällen des
8 308 des Strafgesetzbuches , eigene Torfmoore , Haidckraut oder
Bülten im Freien ohne vorgängige Anzeige bei der Ortspoli-
zelbehörde oder bei dem Ortsvorstande in Brand setzt oder die
bezüglich diese« Brennens polizeilich angeordneten Borftchts-
maßregcln außer Acht läßt.

* * *

Feld- und FerstpollzelgesetzcS vom 1. April 1880, wonach die
Altern , Vormünder rc. unter gewissen Umstünden für die Geld¬
strafe, den Werterfatz und die Kosten, zu denen Personen
Vkrurtrilt werben , welche unter ihrer Gewalt , Aussicht oder
ta ihrem Tlenste stehen, für haftbar erklärt werden können,
hin UN» der«nlaffe die Polizeibehörden , ihr Augenmerk in*

8 44 des Feld - und Forstpolizei - Gef.
Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu

vierzehn Tagen wird bestraft , wer:
1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den Wald betritt

»der sich demselben in gefahrbringender Weise nähert;
2. im Walde brennende oder glimmende Gegenstände fallen

läßt , fertwirft »der unvorsichtig handhabt;
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felOeii iui (freien vf/ne Erlaubnis des OrtSvörsteherS, in
Neffen Bezirk der Wald liegt, in Königlichen Forsten ohne
Erlaubnis deS zuständigen Forstbeamtcn Feuer anzündet
oder das gcstatietermaßen angczündete Feuer gehörig zu
beaufsichtigen oder auszulöschen unterläßt;

4. abgesehen von den Fällen des 8 360 Nr. 10 des Straf¬
gesetzbuches bei Waldbränden, von der Polizeibehörde, dein
Ortsvorsteher oder deren Stellvertreter oder dem Forst-
bcsitzer oder Forsrbcamten zur Hilfe aufgcsordert, keine
Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche
eigene Nachteile genügen Sonnte.

i s

§ 45 des Feld - und Fvrstpolizei - G «s.
Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder

mit Haft wird bestraft, wer im Walde oder in gefährlicher
Nähe desselben:

1. ohne Erlaubnis des Ortsvorstandes, in dessen Bezirk der
Wald liegt, in Königlichen Forsten ohne Erlaubnis des
zuständigen Forstbeamten, Kohlenmeiler errichtet;

2. Kohlenmeiler anzündct, ohne dem Ortsvorsteher oder in
Königlichen Forsten dem Forstbeamten Anzeige gemacht
zu haben; m

3. brennende Kohlenmeiler zu beaufsichtigen unterläßt;
4. aus Meilern Kohlen nuszieht oder abfährt, ohne dieselben

gelöscht zu haben.

^^ kusfabrunas -Anwei »uno
r«r Deikanntmaehung über » artoffelverforgrrnv

vom 26 . Juni 1916 <W. &. Bl . S . 590 ).
Gemäß § 11 der Bekanntmachung über die Kartoffel¬

versorgung vom 26. Juni 1916 (R.°G.-Bl . S . 590) wird zu
~ dieser Verordnung bestimmt:

! 1.
Es lvird ein Landeskartoffelamt errichtet . Das Landes-

5 lartvffclamt ist Vermittlungsstelle im Sinne des 8 7; es
> hat seinen Sitz in Berlin . Der Vorsitzende, die stellvertre
! tendcn Vorsitzenden, die ständigen und nichtständigen Mt-
: glieder des Laitdeskartosfelamtes werden vom Minister des
i Innern im Benehmen mit den Ministern für Handel nnd
i Gewerbe, für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und
i dein Finanzminister ernannt . Die amtlichen Bekanntmach¬

ungen des Landeskartoffelamts erfolgen im Reichs- und
Sraatsanzeiger.

2.

Dem Landeskartosfelault wird die Aufsicht über die
Durchführung der reichsrechtlichen Verordnungen über die
Versorgung der Bevölkerung mit Kartoffeln und Kohlrübe»
lind der zu dieser Ausführung ergehenden Vorschriften inner¬
halb des Preußischen Staatsgebiets übertragen . Es hat diese
Aussicht nach Anweisung des Staatskominissars für Volks¬
ernährung auszuüben.

§ 46 des Feld- uud  F »r  stp v l tz «i ->G es.
Mit Geldstrafe von zehn bis zu einhundertundfünfzig Mark

oder mit Haft wird bestraft, wer den über das Brennen einer
ÄSaldfläche, das Abbrennen von liegenden oder zusammenge-
brachteu Dodenderken und das Sengen von Rotthecken erlassenen
polizeilichen Anordnungen znwiderhandeit.

8- 2 der Reg . - Polizeivcrordnung vom 4. März
188 9.

Mit einer Geldstrafe bis zu zehn Mark, im UnvermögenS-
falle mit verhältnismäßiger Haft wird bestraft , wer In
der Zeit vom 15 . März bis 1. Juni in einem
Walde außerhalb der Fahrwege Zigarren »ch er
aus einer Pfeife ohne geschlossenen Deckel
raucht.

* * *

§ 5 d eS Feld - und Forstpolizei - Gss.
Für die Geldstrafe, den Wertersatz (8 68) und die Kasten,

zu denen Personen verurteilt werden, welche unter der Gc-
walt , der Aufsicht oder im Dienst eines anderen stehen und
zn dessen Hausgciwjscnschasrgehören, ist letzterer im Falle
des Unvermögens der Verurteilten für haftbar zu erklären,
und zwar unabhängig von der etwaigen Strafe , zu welcher
er selbst auf Grund dieses Gesetzes oder des § 361 Nr. 9 des
Strafgesetzbuchesverurteilt wird, Wird scstgestcllt, daß die
Tat nicht mit feinem Wissen verübt ist, oder daß er sie nicht
verhindern konnte, so wird die Haftbarkeit nicht ausgesprochen.

.Hat der Täter noch nicht das zwölfte Lebensjahr vollendet,
fo wird derjenige, welcher i» Gemäßheit der vorste henden
Bestimmungen hofier, zur Zahlung der Geldstrafe, des Wert-
erfnnes und der Kosten als unmittelbar Ipr ftbar verurteilt.
Dasselbe gilt, wenn der Täter zloar das zwölfte, aber nach
nichr das achtzehnte Lebensjahr vollendet Harle und wegen
Mangels der zur Erkenntnis der Strafbarkeit seiner Tat er»
forderlichen Einsicht freizufprechen ist, oder wenn derselbe wegen
eines feine freie WillenSbcstimmung ausschließendenZustandes
straffrei bleibt.

Gegen die in Gemäßheit der vorstehenden Bestimmuug: n
als haftbar Erklärten tritt an Stelle der Geldstrafe eine Frei¬
heitsstrafe nicht ein.

3.
Das Landeskartoffelamt tritt mit den staatlichen und

kommunalen Behörden in unmittelbaren Verkehr. Die staat¬
lichen und kommunalen Behörden haben den innerhalb seiner
Zuständigkeit an sie gerichteten Ersuchen des Landeskar¬
toffelamts zu entsprechen. Die Kommunalaufftchtsbehördev
haben die grundsätzlichen Anordnungen des LandeSkarioffel-
amts bei der Aufsicht über die Durchführung der Kartoff 'l-
Versorgung zu beachten.

4.
Das Landeskartoffelamt kann die Durchführung der von

den Kommunalaufsichtsbehörden und den KommunalVerbän-
dcn erlassenen Anordnungen über die Versorgung mit Kar¬
toffeln und Kohlrüben , die Lagerung, Ueberwachung und
Verivendung der Vorräte innerhalb der Kominunalverüundc
und Gemeinden und die Geschäftsführung der Kommunal-
dcrbünde und Gemeinden hinsichtlich der Versorgung mit
Kartoffeln und Kohlrüben auch örtlich prüfen.

5.
Tic gesetzlichen Befugnisse der Reichskartvffelstelle ge

qri.übcr den Provinzialkartoffelstellen und den Koinmunal-
verbänden (88 4 und 8 der Bekanntmachung über die Kar-
toffclversorgung vom 36. Juni 1916 (R.-G.-Bl . S . 590)
oleibcn unberührt.

Ter gcsainte Geschäftsverkehr der Provinzialkartoffel-
stellen, Komnmnalaufsichtsbehörden und Kommunalderbänve
mit der Reichskartoffelstelle geht an das Landeskartofsrl-
amt.

Ausgenommen bleibt der rein geschäftliche Verkehr mit
den für diesen errichteten Abteilungen der ReichSkartvffel-
stellc, z. B. mit der Abrechnungsabteilung und mit den Ab-
ttilungcr : für Rübentrocknung und für Körbe und .Kisten.

6.
Diese Ausführungsanweisung tritt mit dem 1. Mürz

>617  in Kraft.
Berlin , den 31. Februar 1917.

Der Minister für Handel «nd « emorde.
Sydow.

Der Minister für Landl»irischast,
Domänen und Forsten.

Frhr . v. Schorlcmer.
Der Finanzmtnister.

Lentze.

_ ,, , .a -
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ütier den Verkehr mit Branntwein aus Klein- und Qbst-
breunereien . Vom 24. Februar 1917.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriigsmaßnah-
men zur Sicherung der Volksernährung vom 22.  Mai 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 401) wird verordnet:
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tie * tso -n. r >»nv » et ^ tattYtttrot 'ttt mit »>*« »SSaSytt. tM
zu Tchift vrriaudt wirs , ivww die Konten vrr Vrrladuna
daselbst ein.

Der Hreis ist spätestens 14 Tage nach der Abnahme zu
zahlen. Für streitige Restbeträge beginnt die Frist mit dem
Tage, an dem die Entscheidung des Vorsitzenden der Reichs¬
branntweinstelle (8 5) der Gesellschaft zugeht.

81.
Branntwein , der in Kleinbrennereien (8 15 des Brannt-

weursteuergesetzeövom 15. Juli 1909, Reichs-Gesetzbl S
661) oder der aus Obst, Obstwein, Beeren, Tresterlvem,
Kunstwein, Most, Weintrestern , Weinhefe, Wurzeln oder
Rückständen davon, allein oder mit anderen Stoffen gemischt,
hergestellt ist, sowie Mischungen, zu denen der Brenner
solchen Branntwein verwendet hat , dürfen vom Brenner nur
an die Süddeutsche Spiritusindustrie , Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Zweigniederlassung München, oder nach deren
Weisungen abgesetzt werden. Dies gilt auch für die mit
Beginn des 11. MärH 1917 beim Brenner vorhandenen Be¬
stände.

Für Branntwein , der aus Wein oder unter Zusatz von
Wem hergeftellt ist, verbleibt es bei den Vorschriften der
Bekanntmachung über Branntwein aus Wein vom 9. Ja¬
nuar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 25). Im übrigen bleiben für
Branntwein , der nicht unter die Vorschrift im Abs. 1 fällt,
die Vorschriften der Verordnung über Regelung des Ver¬
kehrs mit Branntwein vom 15. April 1916 (Reichs-Gesttzbl
S . 279) maßgebend.

8 2.
Branntwein , der der Absatzbeschränkung nach 8 1 Abs. 1

unterliegt , ist vom Brenner an die Gesellschaft (8 1 Abs. 1)
nach deren Weisungen zu liefern . Der Brenner hat den
Branntwein aufzübewahren , Pfleglich zu behandeln und auf
Mrus zu verladen . Die näheren Bestimmungen über die
Lieferung sowie über die Feststellung der für die Preisbe¬
rechnung zugrunde zu legenden Mengen trifft der Vor¬
sitzende der Reichsbranntweinstelle.

Die Gesellschaft hat den Branntwein abzuneymen. Er¬
folgt die Abnahme nicht binnen einem Monat , nachdem der
Brenner sich zur Lieferung bereit erklärt hat , so ist der
Kaufpreis vom Ablauf des Monats an mit 1 vom Hundert
über dem jeweiligen Reichsbankdiskont zu verzinsen. Mit
dem Zeitpunkt , an dem die Verzinsung beginnt , geht die
Gefahr des zufälligen Verderbens oder der zufälligen Wert¬
minderung auf die Gesellschaft über.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig , so kann das
Eigentum aus Antrag der Gesellschaft durch die von der
Landeszentralbehörde zu bestimmende Behörde auf die in
denr Antrag bezeichnete Stelle übertragen werden. Tie An¬
ordnung ist an den Besitzer des Branntweins zu richten
Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung dem Besitzer
zugcht. Zuständig ist di- Behörde des Bezirkes, aus dem
die Lieferung erfolgen soll.

8 3-
. .Für Branntwein , für den gemjäß 8 3 des Gesetzes, be¬

treffend Beseitigung des Branntweinkontingents , vom 14
Juni 1912 (Reichs-Gesetzbl. S . 378) eine Verbrauchsabzabe
von 0,84 Mark für das Liter Alkohol zu entrichten ist, gilt
die Lieftrungspflicht nach 8 2 nur , wenn die Erzeugung im
Detriebsjahr , im laufenden Betriebsjahr einschließlich der
mit Beginn des 11. März 1917 vorhandenen Bestände. 25
Liter übersteigt.

Die Absatzbeschränkungnach s ! Abs 1 gilt ftdych auch
für solchen Branntwein.

8 4
Die Gesellschaft hat dem Brenner einen angemessenen

llebernahmepreis zu zahlen. Der Preis darf die von dem
Vorsrtzendcn der Reichsbranntweinstelle nach den Weisungen
des Reichskanzlers ftstgesetzten Grenzen nicht überschreiten;
er schließt die Kosten der Beförderung bis zur Vorlode- |

8 6.
Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Lieferung zwischen

den Beteiligten ergeben, entscheidet endgültig der Vorsitzen-)-
der Reichsbranntweinstelle . Bei der Entscheidung von Strei¬
tigkeiten über den Preis ist er an die gemäß, 8 4 festgesetzten
Grenzen gebunden.

8 6.
Ter Vorsitzende der Reichsbranntweinstelle bestimmt, an

>ven, zu welchen Zwecken und in welchen Mengen der
Brannttvein von der Gesellschaft abzusetzen ist. Er setzt
die Preise für die Abgabe fest.

8 7.
Ter Geschäftsbetrieb der Gesellschaft unterliegt , soweit

sich um die Ausübung der ihr durch diese Verordnung über¬
tragenen Rechte und Pflichten handelt , der Aufsicht des
Reichskanzlers.

Ter Reichskanzler verfügt über den bei Durchführung
dieser Verordnung für die Gesellschaft sich etwa ergebenden
Reingewinn.

8 8.
Wer Branntwein , der der Vorschrift im 8 1 Abs. 1

unterliegt , herstellt, hat der Rcichsbranntweinstelle über
Art und Umfang der Erzeugung auf Erfordern Auskunft
zu erteilen.

Die Hersteller von Branntwein , der der LieferungS-
pfkichr nach 8 2 unterliegt , haben der Reichsbranntwein-
stelle, Abteilung München, und dem zuständigen .Hauptamt
bis zum fünften jedes Monats über die bei Beginn des
Monals vorhandenen Vorräte an Branntwein sowie über die
im Vormonat erzeugten Mengen Anzeige zu erstatten . Die
Anzeige ist erstmalig für die mit Beginn des 11 März 1917
vorhandenen Vorräte bis zum 20. März 1917 zu erstatten.

8 9.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann Be¬

stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung erlassen
und bestimmen, daß Zuwiderhandlungen mit den inr 8 10
bezeichneten Strafen zu bestrafen sind. Er kann Ausnah¬
men von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.

8 10.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft'
1. im der Vorschrift inj § 1 zuwiderhandelt oder den ihm

nach 8 2 'Abs. 1 obliegenden Verpflichtungen nicht vach¬
kommt;

2.  wer eine von ihm nach 8 8 Ws . 1 erforderte Auskunft
nicht in der gesetzten Frist erteilt oder die ihm nach
8 8 Ms . 2 obliegende Anzeige nicht innerhalb der ge¬
setzten Frist erstattet oder wer in den Fällen des 8 8
Ws . 1, 2 wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständ:■

erkannt werden, aus die sich die strafbare Handlung beziehe,
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 11.
Diese Verordnung tritt mit dem 11. Marz 1917 in

Kraft.
Berlin , den 24. Februar 1917.

Der Stellvertreter des NeichSkanzlers
Dr , Helffrrich.
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8etanntmad)mtg.
SSei bein Unterzeichneten  Vorstände fürs als Spende

fii: die Deutschen Soldatenheime und Maruiehesm » Ineitcr
die bcigesetzten Beträge von den nachbenannren Gemeinden
eingegangen:

Dausenau 83,66 Mk.,
Zimmerschied 8,80 Mk.,
Katzenelnbogen 96,45 Mk.,
Pohl 17,25 Mk.,
Bernd roth 81,10 Mk.,
Netzbach 122,10 Mk.,

Das Gesamtergebnis der Spende im Bereirrsgebiet be¬
trägt somit 3428,70 Mk., ivelcher Betrag abzüglich 3,20 Mk.
Unkosten, also mit 3425,50 Mk. an die Spende für deutsche

Soldaten - und Marineheime in Berlin abgesandt Morden lst.
Außer vorgenannten Beträgen sind vom Vaterländische»

Frauenderein Kördorf in den Gemeinden Kördvrf 64,16 Mk-,
Attenhausen 34,79 Mk., Brembcrg 39,40 Mk., thstrnaäff
39,50 Mk., insgesamt 177,79 Mk. gesammelt und falls
an die vorgenannte Spende abgeführt worden.

Allen Gebern sei hiermit herzlicher Dank ausgesprochen.
Der Vorsitzende de» Zive ^ verein»

vom Roten Kreuz.
DvderRadt.

Dije >S , den 6. März 1917'.
Au die Herren Bürgermeister

in Balduinstein , Dausenau , Dessighofen, Dienethal , Eberts¬
hausen, Eisighoftn, Flacht, Freiendiez, Geisig, Viershausen,
Gutcnacker, Hirschbcrg, Holzheim, Kemmenau, Klinzelbach,
Mtssclberg, Niederneisen, Oberwias, Reckenroth, Schaum-
1uiß , Schönborn , Schweighausen, Seelbach, Steinsbelg und
Weinähr.

Ich erinnere an meine Verfügung vom 26. v. Mts .,
Kreisblatt Nr . 50, betreffend slufstelluug der „D. U."
Stammrollen und erwarte ihre Erledigung bestimmt
binnen 24 Stunden.

Fehlanzeige ist erforderlich.
Der Ziutl-Borsitzeude»er Srsatz-S»m« W »«

»e» Nuterlahukrcise».
I . B.

ZtmmernmnA.

Michtarntttcher Teil.

Kleine Chvot̂jk.
Gespanne des kaiserlichen Marstalls für

die Güterbeförderung.  Ter Kaiser hat angeordnet,
daß die Pferde und Wagen des Marstalls in noch umfang¬
reicherer Weise, als es bisher auf Befehl der Kaiserin ge¬
schehen ist, der Transportzentrale des Oberkommandos in den
Marken zur Behebung der Schwierigkeiten bei der Güterbeför¬
derung in Grotz-Berlin zur Verfügung gestellt werden.

Der Erfinder der Farbenphotvgraphie ,f.
Infolge eines Unfalles , den er mit seinem Flugzeug erlitt,
starb im Alter von 35 Jahren Eduard Lumiere, der Erfinder
der Farbenphotographie.

Die Ratten und das englische Getreide.  Bon
den in den englischen Lagerhäusern untergebrachten Getreide¬
vorräten werden, nach der „Times ", durch Ratten täglich
Mengen im Werte von 300 000 Mark vernichtet. Es soll
daher eins Belohnung von ein Penny für jede getötste Ratte
snsgefetzt werden.

Iiltflsiilrn.  Die S*e*ua# tjerrf*<gini* »« "
Landwirte Berti », wtzjst ans Anlaß von Zuwiderkwndlungen
daraus hin, daß nach der Bundesratsverordnung vom 3. Ctt.
1916 — R.-Ges.-Bl . S . 1108 — der freie Handel ln Loget-
wicken verboten ist. Vogelwickendürfen ebenso wir Wicken un»
Lupinen nur an die Bezugsvereinigung der deutschen Land¬
wirte Berlin , oder deren durch Ausweis der BeJngsvereinigung
legiüuütierten Aufkäufer abgesetzt werden. (WTB)

Nochm als das Ergebnis  d « r O b st ke  r n s am »1 -
l u n g. Rock Angabe der Mitteilungen des KriegSernährungs-
amtes vrächten wir einen Artikel unter obiger Ueberfchrist, in
welchem die das Ergebnis der Sammlung darstellenden Zahlen
falsch genannt sind. Das tatsächliche Ergebnis der Obstkern¬
sammlung von 1916, wie es jetzt bekannt gegeben wird, be¬
trug ungefähr 3000 t,  aus welchen bei einem Oelgehalt von
5°/»iger Ausbeute der inneren Körner ungefähr 128 000 Kilo¬
gramm Oel gewonnen werden können. Das Ergebnis aller
vom Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Oele und
Fette orga..stierten Sammlungen wird rund V3 Million Kilo¬
gramm CvX ans diesen neuerschlofsenen pflanzlichen Oe>-
quetlea rrgekni. _

Ater.
Bei den- ' irigl. Standssamte wurden im Atonal Fe¬

bruar i Geburten . 2 männl-, 5 weibl.. 4 Eheschließungen und
folgende Sterbefälle eingetragen:
Jan . 3 ». : Tie Emma Zöllner geb. Petrh zu Altendiez, 51 Jahre

all.
Febr. 1. : Ter Maurer Heinrich August Krämer zu Alten¬

diez, 75 Jahre alt.
Dezember 38. 1916 : Der Unterofftzier, Gerichtsaktaar Wil¬

helm Friedrich Errleben, geb- zu Tormstadt, wohn¬
haft zu Diez , 34 Jahr» alt.

Mai 17. 1916: Ter Landsturmrekrut, Maurer Friedrich Carl
Hild von Freiendiez, 26 Jahre alt.

Febr. Ter Taglöhner Jakob Zollmann zu Freiendiez,
80 Jahre alt-

Febr. 4. : Tie Wilhelmtne (Keusch grü. Köll zu Diez»
58 Jahre alt.

Febr. 7. : Ter Landwirt Anton Schmidt I. zu Freiendiez,
78 Jahre alt.

Febr. 10. : Ter Fuhrmann Victor Michel zu Diez , 75 Jahre
alt.

Febr. 10. : Tie Minni Thälmann zu Diez , 10 Jahre alt.
Juni 12. 1915 : Ter Jäger , Eisenbahnarbeiter Wilhelm Sck-lan

von Diez, geb. zu Heistenbach, M Jahre alt.
Febr. 13. : Ter Stcinbruchsarbeiter Wilhelm Chriftmann zu

Heistenbach, 71 Jahre alt.
,Febr. 13. : T-er Zieselmeister August Schäfer zu Freiendiez,

41 Jahre alt.
Febr- 15. : Ter Braumeister Karl Birlenbach zn Diez, 58

Jahre alt-
Febr. 16. : Der Taglöhner Albert Deul zu Diez , 78 Jahre alt.
Febr. 18. : Ter WerkstättenarbeiterWilhelm Herboru zu Freien¬

diez, 52 Jahre alt.
Febr. 18. : Ter Königl. Hegemeister Carl Hermann Schneider

zn Altendiez, 52 Jahre alt.
Febr. 19. : Ter Anton Adolf Reusch zu Altendiez, 18 Mon«t«

alt.
Febr. 1. : Der Armierungsfoldat, Landwirt Wilhelm Daniel

Langschied von Birlenbach, 40 Jahre alt.
Febr- 20. : Ter Josef Reuthebach von Freiendiez, 17 Jahre alt.
Febr. 21. : Tis Florentine Wilhelmtne Henriette Mies geb.

Steinmetz zu Diez , 80 Jahre alt.
Febr. 23. : Ter Horst Holtzinger zu Diez , 1 Jahr alt.
April 26. 1916: Der Landsturmmann, Taglöhner Paul Carl

Hermann Crecelius von Aull , 26 Jahre alt.
Febr. 25. : Ti « Anna Margarethe Ströhm geb. Ammert zu
, Tiez , 59 Jahr» alt.
Febr. 26. : Ti , Elise Fuchs geb. Bogt zu Diez , 76 J «hre alt.
Febr. 37. : Ter Landwirt Anton Darob mann zu Gückiuze«,

64 Jahre alt-
Febr. 28. : Ti » Mathilde Marquardt geb. Hartekopf zu Diez,

60 Jahre alt.
Febr. 25. : Tie Marianne Schaumvurger geb. Löb zn Diez,

76 Jahre alt.

KeranWrsotkMfür dir Tchriftlew « « RievE » chri« . Hm«.
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